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Regeste

Waffen

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die
in Art. 33 und Art. 34 VGG genannten Behörden. Dazu gehören Verfügungen des
Bundesamtes für Polizei (fedpol) betreffend Waffengesetz (Art. 31 und Art. 33 Bst. d
VGG).

E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt die bei Inkrafttreten des
Verwaltungsgerichtsgesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder
bei Beischwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Für die Beurteilung gilt
das neue Verfahrensrecht (vgl. Art. 53 Abs. 2 VGG).

E. 1.3
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit
das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 2
Die Beschwerdeführerin ist legitimiert; auf die frist- und formgerecht eingereichte
Beschwerde ist einzutreten (Art. 48 ff. VwVG).

E. 3
Gemäss Art. 16 Abs. 1 WV muss bei der Zentralstelle Waffen eine Typenprüfung beantragt
werden, wenn Unklarheit darüber besteht, ob es sich bei einer Waffe um eine verbotene
Waffe nach Art. 5 Abs. 1 Bst. a des Gesetzes handelt. Die Beschwerdeführerin wendet
vorweg ein, eine Typenprüfung sei in casu gar nicht erforderlich, weil es sich beim
Sturmgewehr SIG Mod. 57 Commando nach wie vor um eine zu einer halbautomatischen
Handfeuerwaffe umgebaute Seriefeuerwaffe gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a WG handle, was
sich ohne Beizug von Fachleuten feststellen lasse. Sie verkennt jedoch, dass es sich bei der
Typenprüfung nicht nur um eine technische Überprüfung handelt, sondern - als Ergebnis
der Prüfung - auch um die rechtliche Schlussfolgerung, ob die fragliche Waffe nach der
Abänderung als verbotene Waffe (nach Art. 5 Abs. 1 Bst. a WG) einzustufen ist oder
gemäss Art. 5 Abs. 5 WG nicht darunter fällt. Dass bei näherer Betrachtung auch ohne den



Beizug von entsprechenden Fachleuten festgestellt werden kann, dass Verschluss,
Verschlussgehäuse und Abzugsgehäuse identisch sind mit denjenigen des Schweizer
Ordonnanz-Sturmgewehrs 57, spricht deshalb nicht gegen die Durchführung einer
Typenprüfung. Zudem ist aufgrund der vorgenommenen Änderungen der Waffe
(insbesondere durch die Verkürzung des Laufes und des Kolbenhalses sowie der
Verwendung einer anderen Mündungsbremse) auch nicht ohne weiteres erkennbar, dass
wesentliche Elemente wie Verschluss, Verschlussgehäuse und Abzugsgehäuse denjenigen
des Schweizer Ordonnanz-Sturmgewehrs 57 entsprechen, sonst wäre die Vorinstanz
diesbezüglich nicht von einer kantonalen Polizeibehörde, welche sich mit Waffen
auskennen dürfte, angefragt worden. Die Typenprüfung nach Art. 16 Abs. 1 WV ist der
einzige von der Gesetzgebung vorgesehene Weg, um eine derartige Überprüfung
vorzunehmen. Im Übrigen ist die Beschwerdeführerin der Aufforderung, eine Musterwaffe
zum Zwecke der Typenprüfung bei der Zentralstelle Waffen vorzulegen, ohne Widerspruch
nachgekommen, weshalb es nicht angeht, die Durchführung als solche nachträglich in Frage
zu stellen, nur weil man mit dem Ergebnis nicht einverstanden ist.

E. 4
Gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a WG sind der Erwerb, das Tragen und das Vermitteln an
Empfänger und Empfängerinnen im Inland sowie die Einfuhr von Seriefeuerwaffen und zu
halbautomatischen Hand- oder Faustfeuerwaffen umgebauten Seriefeuerwaffen sowie ihren
besonders konstruierten Bestandteilen verboten. Zu halbautomatischen Handfeuerwaffen
abgeänderte schweizerische Ordonnanz-Seriefeuerwaffen gelten nicht als Waffe im Sinne
von Absatz 1 Buchstabe a (Art. 5 Abs. 5 WG).

E. 4.1
Während sich die Vorinstanz auf den Standpunkt stellt, beim Sturmgewehr SIG Mod. 57
Commando handle es sich nicht mehr um eine privilegierte Waffe, da diese den
Ordonnanzstatus verloren habe, macht die Beschwerdeführerin geltend, für die fragliche
Waffe gelte nach vor die Privilegierung nach Art. 5 Abs. 5 WG, da am "technischen
Herzstück" der Waffe (Verschluss, Verschlussgehäuse und Abzugsgehäuse) nichts
verändert worden sei.

E. 4.2
Unbestritten ist, dass es sich beim Sturmgewehr SIG Mod Commando um eine zur
halbautomatischen Handfeuerwaffe umgebaute Seriefeuerwaffe handelt, welche
grundsätzlich den Verboten und Einschränkungen nach Art. 5 Abs. 1 WG unterliegt.
Ebenso unbestritten ist, dass die fragliche Waffe vor den von der Beschwerdeführerin
durchgeführten Änderungen eine zur halbautomatischen Handfeuerwaffe abgeänderte
schweizerische Ordonnanz-Seriefeuerwaffe war, die gemäss Art. 5 Abs. 5 WG von den
oben erwähnten Verboten und Einschränkungen ausgenommen ist. Indem wesentliche
Bestandteile wie Verschluss, Verschlussgehäuse und Abzugsgehäuse unverändert blieben,
ist ferner auch klar, dass es sich nicht mehr um eine Seriefeuerwaffe handelt. Der Status des
Sturmgewehrs SIG Mod. 57 Commando ist somit für den Ausgang des Verfahrens von
entscheidender Bedeutung.

E. 5
Gesetze sind in erster Linie aus sich selbst heraus, d.h. nach Wortlaut, systematischer
Stellung, Sinn und Zeck und den ihnen zugrunde liegenden Wertungen, aber auch nach der
Entstehungsgeschichte auszulegen (vgl. BGE 125 II 113 E. 3a S. 117 mit weiteren



Hinweisen). Auszugehen ist vom Wortlaut, doch kann der Wortlaut einer Norm nicht allein
massgebend sein. Besonders wenn der Text unklar ist oder verschiedene Deutungen zulässt,
muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung weiterer
Auslegungselemente, wie namentlich der Entstehungsgeschichte der Norm und ihrem
Zweck. Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem
Methodenpluralismus leiten lassen und nur dann allein auf das grammatikalische Element
abgestellt, wenn sich daraus zweifelsfrei eine sachlich richtige Lösung ergab (BGE 124 II
193 E. 5a S. 199 mit weiteren Hinweisen).

E. 5.1
Sowohl die grammatikalische als aus auch die systematische Auslegung führen in casu
nicht zu einem eindeutigen Ergebnis. Insbesondere die grammatikalische Auslegung
beantwortet die Frage nicht, ob das Sturmgewehr SIG Mod. 57 Commando noch einer
schweizerischen Ordonnanz-Seriefeuerwaffe gemäss Art. 5 Abs. 5 WG entspricht, wie sie
den Armeeangehörigen nach ihrer Entlassung zu Eigentum übergeben worden sind. Auch
die systematische Auslegung (Stellung der betreffenden Bestimmung im Gesetz bzw.
Zusammenhang mit anderen Bestimmungen) hilft nur bedingt weiter. Immerhin stellt die in
Art. 5 Abs. 5 WG geregelte Privilegierung eine Ausnahme zum Grundsatz dar, wonach die
zu halbautomatischen Handfeuerwaffen umgebauten Seriefeuerwaffen den in Art. 5 Abs. 1
WG festgehaltenen Verboten und Einschränkungen unterliegen. Dies lässt darauf
schliessen, dass eine Klassifizierung, ob die fragliche Waffe - unabhängig vom Grad der
Änderungen - noch derjenigen entspricht, wie sie den ehemaligen Armeeangehörigen zu
Eigentum abgegeben worden ist, nur mit einer gewissen Zurückhaltung vorzunehmen ist.
Ferner gelten nach Art. 5 Bst. c WV bei Handfeuerwaffen das Verschlussgehäuse, der
Verschluss sowie der Lauf (und nicht - wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht - das
Abzugsgehäuse) als wesentliche Waffenbestandteile. In casu wurde der Lauf gekürzt und
mit einer anderen Mündungsbremse versehen. Die Änderung zumindest eines wesentlichen
Waffenbestandteils spricht in diesem Zusammenhang eher für die Version der Vorinstanz,
wonach es sich beim Sturmgewehr SIG Mod. 57 Commando nicht mehr um eine
privilegierte Ordonnanzwaffe handelt.

E. 5.2
Die historische Auslegung (Entstehungsgeschichte von Art. 5 Abs. 5 WG) und die
teleologische Auslegung (Sinn und Zweck der Bestimmung) liefern schon schlüssigere
Ergebnisse. Die besagte Bestimmung lautete im Gesetzesentwurf vom 24. Januar 1996 (vgl.
BBl 1996 I 1053 ff.) wie folgt: "Zu halbautomatischen Handfeuerwaffen abgeänderte
Ordonnanz-Seriefeuerwaffen dürfen aktiven oder ehemaligen Angehörigen der Armee
überlassen werden. Absatz 1 Buchstabe a (von Art. 5 WG) gilt für diese Waffen nicht".
Dass bei dieser Formulierung - wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht - nicht in
erster Linie der Verwendungszweck dieser Waffen im Vordergrund stand, ist auf den ersten
Blick nachvollziehbar. Die parlamentarischen Beratung im Nationalrat, die zur heutigen
Fassung der betreffenden Bestimmung führte, relativierte jedoch den Sinn und Zweck
dieser Privilegierung. Wie schon die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zutreffend
festhielt, war ursprünglich lediglich die Privilegierung der Handänderung dieser Waffen
von der Armee zum ehemaligen Armeeangehörigen vorgesehen. Im Parlament wurde
hingegen unter Hinweis auf den Schiesssport und die vielen, ausschliesslich mit
Ordonnanzwaffen geschossenen Wettkämpfe argumentiert, dass es auch Schützinnen und
Schützen, die nie Militärdienst geleistet haben (namentlich Jugendlichen und Frauen),



möglich sein soll, Sturmgewehre käuflich zu erwerben, um mit ihnen ihrem Sport
nachgehen zu können (vgl. insbesondere die Voten der Nationalräte Weigelt und Oehrli,
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [AB] 1997 N 29 f.). Dem Sinn und Zweck der
Privilegierung von Art. 5 Abs. 5 WG in der endgültigen Fassung entspricht es somit, den
Schützinnen und Schützen weiterhin das traditionelle Schiessen auf 300 m (Feldschiessen
und andere Schützenfeste) ohne Einschränkungen offen zu halten. Dies ist aber mit dem
Sturmgewehr SIG Mod. 57 Commando nicht mehr möglich. Dass das Sturmgewehr 57 im
klassischen Schiesssport (auf der Distanz 300 m) - wie von der Beschwerdeführerin geltend
gemacht - unbedeutend geworden ist, trifft im Übrigen keineswegs zu. Von den rund 44'000
Gewehrschützen am letzten Eidgenössischen Schützenfest 2005 in Frauenfeld schossen
über 6'000 ihre Programme mit dieser Waffe. Am Kantonalschützenfest 2006 im
Oberwallis betrug der Anteil rund 15 % (knapp 2000 von knapp 13'000 Gewehrschützen).
Die Anzahl der Schützinnen und Schützen mit dem Sturmgewehr 57 ist dank der Zulassung
der neuen Zielvorrichtung in letzter Zeit sogar gestiegen, weil sie jetzt mit den anderen
Ordonnanzgewehren (Karabiner, Sturmgewehr 90) resultatmässig mithalten können (vgl.
dazu "Das aufgerüstete Stgw57 in voller Blüte" im Magazin der Schweizer Schützinnen und
Schützen [SCHÜTZENKÖNIG] Nr. 1 vom März 2007, S. 22). Das Sturmgewehr SIG Mod.
57 Commando hingegen entspricht auch nicht mehr den Anforderungen an eine
Ordonnanzwaffe, wie sie für das Schiesswesen ausser Dienst (Bundesübungen, freiwillige
ausserdienstliche Schiessübungen, Schiesskurse) gemäss Art. 4 der Schiessverordnung
zugelassen ist. Allfällige Änderungen am Ordonnanz-Sturmgewehr (Hilfsmittel und
Vorrichtungen wie verstellbare Zweibeinstützen und andere Zielvorrichtungen) sind zwar
möglich, jedoch erst nachdem sie von der Gruppe Verteidigung des VBS bewilligt worden
sind (vgl. Art. 33 Schiessverordnung - VBS). Dass das Sturmgewehr SIG Mod. 57
Commando bereits an Übungen und Wettkämpfen des Verbandes für Dynamisches
Schiessen, der auch angeschlossenes Mitglied (mit beratender Stimme) des
Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV) ist, zum Einsatz kam, sagt noch nichts aus
über die Beurteilung bzw. Einstufung der Waffe nach der Waffengesetzgebung, da es
schliesslich nicht an den Verbänden liegt, dies selbst festzulegen.

E. 5.3
Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin ist ferner das Missbrauchspotenzial des
Sturmgewehrs SIG Mod. 57 Commando grösser als bei der den ehemaligen
Armeeangehörigen abgegebenen Ordonnanzwaffe, welche - wie die Vorinstanz zutreffend
ausführte - wegen seiner Grösse und Unhandlichkeit (bei den Armeeangehörigen deswegen
scherzhaft auch als "Fischrute" bezeichnet) kaum geeignet ist für allfällige kriminelle
Einsätze. Ganz anders ist dies bei der vorliegenden Waffe. Durch die Verkürzung des Laufs
und des Kolbenhalses ist die Waffe nur noch 72,5 cm lang und 4,4 kg schwer (ursprünglich
110 cm lang und 5,7 kg schwer). Sie kann daher viel leichter verborgen werden (z. B. unter
einer Jacke oder einem Mantel) und ist beispielsweise für Raubüberfälle viel eher geeignet.
Die Annahme der Vorinstanz, dass es sich vorliegend nicht um eine privilegierte
Ordonnanzwaffe handelt, steht demnach auch nicht im Widerspruch zum
Verfassungsartikel (vgl. Art. 107 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]), wonach der Bund Vorschriften
gegen den Missbrauch von Waffen, Waffenzubehör und Munition erlässt (vgl. dazu auch
das Votum von Bundesrat Koller bei der parlamentarischen Beratung des Waffengesetzes,
AB 1997 S 441). Zwar trifft es zu, dass es sich beim Sturmgewehr SIG Mod. 57 Commando
nach wie vor um eine halbautomatische Handfeuerwaffe handelt, die - wie die von der



Armee abgeänderte Version - nicht seriefeuertauglich ist. Für die Beurteilung der Waffe ist
dies aber nicht entscheidend, zumal auch andere deaktivierte Seriefeuerwaffen (sogenannte
Dekowaffen) dem Verbot von Art. 5 Abs. 1 WG unterliegen (vgl. dazu das dem Vertreter
der Beschwerdeführerin bekannte Urteil des Bundesgerichts 2A.227/2001 vom 17.
September 2001 E. 2b). Ausserdem kann nicht die Rede davon sein, dass vorliegend
lediglich das Aussehen der Waffe verändert worden ist. Wie bereits ausgeführt, wurde der
Lauf und damit ein wesentlicher Waffenbestandteil gekürzt und mit einer anderen
Mündungsbremse versehen. Dadurch funktioniert sie auch nicht mehr gleich. Der gekürzte
Lauf bewirkt eine Reduzierung der Mündungsgeschwindigkeit (von 750 m/s auf 545 m/s).
Weil die Pulverladung der Gewehrpatrone 11 auf Läufe von 60 cm ausgelegt ist, entsteht
beim gekürzten Lauf des Sturmgewehrs SIG Mod. 57 Commando trotz der neuen
Mündungsbremse mit vier Längsschlitzen ein beachtlicher Feuerball, da ein Teil des
Pulvers vor der Waffenmündung verbrennt. Der "Gasschlag" des vor dem Lauf
verbrennenden Pulvers äussert sich dabei in einer Druckwelle, die vom Schützen deutlich
zu verspüren ist (vgl. Bericht im Schweizer Waffenmagazin [SWM], Ausgabe 1/2003, S.
11). Hinzu kommt, dass die Verkürzung des Kolbenhalses auch eine entsprechende
Anpassung von Schliessfeder, Schliessfederstange und Schliessfederrohr nach sich zieht,
sonst würde das automatische Nachladen der Waffe nicht mehr funktionieren. Der
insgesamt aufwendige und arbeitsintensive Umbau der Waffe hat somit nicht nur eine
teilweise andere Funktionsweise der Waffe zur Folge, sondern dient - was im Hinblick auf
die ratio legis der Ausnahmebestimmung von Art. 5 Abs. 5 WG besonders ins Gewicht fällt
- auch weitgehend einem anderen Zweck als vom Gesetzgeber vorgesehen.

E. 5.4
Auch die per 1. März 2002 in Kraft gesetzte Revision des Waffengesetzes, welche den
Begriff der besonders konstruierten Waffenbestandteile einführte (vgl. Botschaft vom 24.
Mai 2000 betreffend das Bundesgesetz über die Straffung der Bundesgesetzgebung im
Bereich von Waffen, Kriegsmaterial, Sprengstoff sowie zivil und militärisch verwendbarer
Güter, BBl 2000 3369 ff.) deutet darauf hin, dass es sich bei der abgeänderten Waffe nicht
mehr um eine vom Verbot ausgenommene Ordonnanzwaffe handelt. Im Sinne einer
Ausfüllung einer Gesetzeslücke wurde das Verbot in Art. 5 Abs. 1 Bst. a WG auf besonders
konstruierte Bestandteile von Seriefeuerwaffen und zu halbautomatischen Hand- und
Faustfeuerwaffen umgebauten Seriefeuerwaffen ausgedehnt. Nach Art. 5a WV gelten
Bestandteile von Feuerwaffen, die speziell für diese Waffen entwickelt oder abgeändert
wurden und in derselben Ausführung nicht auch für andere Zwecke verwendbar sind, als
besonders konstruierte Waffenbestandteile. Nicht als besonders konstruiert gelten
Waffenbestandteile wie Federn, Normstifte, Splinten, Schrauben oder die Holz- und
Kunststoffteile der Schäftung. Gemäss dieser Negativumschreibung könnten in casu
beispielsweise die Mündungsbremse und der Teleskopschaft unter den Begriff der
besonders konstruierten Waffenbestandteile fallen. Der Zweck der Ausdehnung des Verbots
in Art. 5 Abs. 1 Bst. a war hingegen die Verhinderung der Einführung von Bestandteilen in
die Schweiz, welche für eine Rückumwandlung von Halbautomaten in Seriefeuerwaffen
verwendet werden können (vgl. das Votum von Ständerat Peter Bieri, AB 2000 S 929 f.).
Dies ist bei den besagten Bestandteilen zweifellos nicht Fall. Die Frage, ob es sich beim
Sturmgewehr SIG Mod. 57 Commando auch wegen der Ausdehnung des Verbots auf die
besonders konstruierten Waffenbestandteile nicht mehr um eine privilegierte
Ordonnanzwaffe handelt, kann aufgrund der obgenannten Erwägungen letztlich aber offen
gelassen werden.



E. 6
Unter Berücksichtigung sämtlicher Auslegungsmethoden ist somit zusammenfassend
festzuhalten, dass das Sturmgewehr SIG Mod. 57 Commando unter das Verbot von Art. 5
Abs. 1 Bst. a WG fällt und insbesondere wegen des aufwendigen Umbaus, der nicht nur
unwesentliche Waffenbestandteile betrifft, und des dadurch veränderten
Verwendungszweckes nicht mehr der Privilegierung von Art. 5 Abs. 5 WG unterliegt. Wie
von der Vorinstanz festgestellt, ist demnach für den Erwerb, das Tragen und die
Vermittlung dieser Waffe an Empfänger und Empfängerinnen im Inland sowie für die
Einfuhr eine Ausnahmebewilligung notwendig (vgl. Art. 5 Abs. 3 und 3bis WG).

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt. Der rechtserhebliche Sachverhalt wurde richtig und vollständig festgestellt, und die
Vorinstanz hat das ihr zustehende Ermessen pflichtgemäss und zutreffend gehandhabt (Art.
49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

E. 8
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die unterliegende Beschwerdeführerin
kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 800.--
festzusetzen (Art. 1, Art. 2 und Art. 3 Bst. b des Reglements über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR
173.320.2]). Dispositiv Seite 11
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